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Achtung:

Trotz der militärischen Niederlage der „Liberation Tigers of Tamil 
Eelam“ (LTTE) besteht die Organisation fort. Auch in Deutschland 
versuchen Mitglieder, unter anderem durch Spendensammlungen, 
den finanziellen Bedarf der LTTE zu decken.

Die LTTE sind auf der sog. EU-Terrorliste (EG-Verordnung 2580/2001) 
erfasst. Daher dürfen der Organisation weder Geld noch sonstige 
Vermögenswerte zur Verfügung gestellt werden. Verstöße sind nach 
dem Außenwirtschaftsgesetz strafbar.

Aufgabe der Polizei ist es, Straftaten zu verfolgen, Verbote zu über-
wachen, aber auch Straftaten vorzubeugen.

Wir weisen Sie deshalb darauf hin:

Spenden an die LTTe Sind verboTen!

Vorsicht:

Nicht alle Spendensammlungen der LTTE lassen sich als solche so-
fort erkennen. Auch hinter Spenden für Kriegsopfer, Hinterbliebene, 
Kranke und Gefangene kann die Organisation stehen. Bitte prüfen 
Sie genau, an wen Sie spenden, denn auch ein fahrlässiger Verstoß 
gegen das Verbot kann strafbar sein. Insbesondere bei Ihnen be-
kannten Sammlern der LTTE ist Vorsicht geboten.

Vertrauen Sie der Polizei:

Sollten Sie zu Spenden für die LTTE aufgefordert und dabei sogar 
unter Druck gesetzt oder bedroht werden, wenden Sie sich bitte um-
gehend an die Polizei. 

Bei Fragen oder wenn  Sie  einen Sachverhalt melden wollen, kontak-
tieren Sie bitte die nächstgelegene Dienststelle der Kriminalpolizei, 
siehe Stempelfeld auf der Rückseite!

Sie können auch das Kontaktformular auf der Internetseite 
www.bka.de nutzen.

In dringenden Fällen steht Ihnen jede Polizeidienststelle unter der 
Rufnummer 110 zur Verfügung.
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